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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bildung von Ausschüssen nach §§ 71 und 73 des Niede rsächsischen Kommunalverfa s-
sungsgesetzes (NKomVG  
 
 
„1. Die in der Anlage 1  genannten Ausschüsse nach § 71 NKomVG und die Ausschüsse nach 
besonderen Rechtsvorschriften nach § 73 NKomVG werden gebildet. Die Zusammensetzung, 
Aufgaben und Rechtsgrundlagen ergeben sich aus der Anlage 2.  Für die Umlegungsaus-
schüsse I und II werden die Mitglieder bestimmt, die als Ratsmitglieder den Ausschüssen an-
gehören. 
  
2. Die Sitzverteilungen und Ausschussbesetzungen werden auf der Grundlage der Vorschläge 
der Fraktionen und Gruppen des Rates festgestellt (Anlage 3 ). 
  
3. Die Besetzung der Ausschüsse mit Bürgermitgliedern gemäß § 71 Absatz 7 NKomVG wird 
auf der Grundlage der Vorschläge der Fraktionen und Gruppen festgestellt (Anlage 3 ). 
  
4. Die von den Fraktionen und Gruppen bestimmten Ausschussvorsitzenden und deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter werden festgestellt (Anlage 4).  
 
5. In folgende Ausschüsse werden Sachverständige mit gleichen Rechten wie Bürgermitglieder 
berufen: 
5.1  in den Ausschuss für Kultur und Wissenschaft  
 die/der amtierende Stadtheimatpflegerin/Stadtheimatpfleger 
5.2  in den Sportausschuss 
 die Präsidentin/der Präsident des Stadtsportbundes Braunschweig 
 die Schulsportberaterin/der Schulsportberater 
5.3  in den Bauausschuss 
 die/der vom Vorstand des Behindertenbeirates bestimmte Vertreterin/Vertreter 
5.4  in den Sozialausschuss 
 die/der Vorsitzende des Seniorenrates“ 
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Nach § 71 Abs. 1 NKomVG kann der Rat aus der Mitte der Ratsfrauen und Ratsherren beratende 
Ausschüsse bilden. Für die Bildung der Ausschüsse der Kommune, die auf besonderen Rechts-
vorschriften beruhen, findet gem. § 73 NKomVG die Vorschrift des § 71 NKomVG insoweit An-
wendung, als die besonderen Rechtsvorschriften die Zusammensetzung, die Bildung, die Auflö-
sung, den Vorsitz oder das Verfahren nicht bereits selbst regeln. Zur Information ist der Text der 
§§ 71, 73 NKomVG als Anlage 5 beigefügt. 
 
Die Zusammensetzung, die Rechtsgrundlagen und die Aufgabenbereiche der Ausschüsse sind der 
Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Der Rat legt auch fest, wie viel Mitglieder der jeweilige Ausschuss haben soll (§ 71 Abs. 2  
Satz 1 NKomVG), soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine bestimmte Zahl von Mitgliedern 
vorschreibt. Die Zahl der Mitglieder muss nach § 45 Abs. 2 der Geschäftsordnung (GO) eine unge-
rade sein. 
 
Die Ausschüsse werden in der Weise gebildet, dass die vom Rat festgelegten Sitze eines jeden 
Ausschusses entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen und Grup-
pen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen und Gruppen verteilt werden. Dabei erhält jede Fraktion 
oder Gruppe zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach noch 
Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der 
Berechnung ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen 
entscheidet das Los, das die oder der Vorsitzende des Rates zu ziehen hat (§ 71 
Abs. 2 NKomVG). 
 
Für die Ausschüsse nach § 73 NKomVG sind dabei die besonderen Rechtsvorschriften zu berück-
sichtigen, die in der Anlage 2 jeweils aufgeführt sind (s. Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss 
und Umlegungsausschuss). 
 
Auf der Grundlage des Stärkeverhältnisses der Fraktionen im Rat ergibt sich für die Sitzverteilung 
nach §71 Abs. 2 NKomVG folgende Berechnung: 
 
Fraktionen Proportionalzahl  Sitze nach  Rang- Sitze nach  
   ganzen Zahlen  folge Bruchteilen 
 
CDU 4,3585 4    
SPD 3,3208 3    
Bündnis90/Die Grünen 1,8679 1 1  1 
BIBS 0,6226 0 2   1 
Die Linke. 0,4151 0 3   Losentscheid 
PIRATEN 0,4151 0 3   Losentscheid 
  
Da sich bei der Berechnung für die Vergabe des elften Sitzes gleiche Zahlenbruchteile für die 
Fraktionen Die Linke. und Piraten ergeben, ist ein Losentscheid zwischen diesen Fraktionen erfor-
derlich. 
 
Der Rat kann gem. § 71 Abs. 7 NKomVG neben Ratsfrauen und Ratsherren andere Personen, je-
doch nicht Beschäftigte der Kommune, zu Mitgliedern seiner Ausschüsse berufen (Bürgermitglie-
der). Bei der Benennung dieser Personen ist § 71 Abs. 2, 3, 5 und 10 entsprechend anzuwenden. 
Mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder sollen Ratsfrauen oder Ratsherren sein. 
 
Nach § 71 Abs. 7 Satz 1 i. V. m. § 71 Abs. 10 NKomVG werden die unter Ziff. 5 des Beschlussvor-
schlages genannten anderen Personen zusätzlich zu den Bürgermitgliedern in die Ausschüsse be-
rufen. Die Berufung erfolgt durch einstimmigen Beschluss. 
 



3 

Die mit Ratsmitgliedern zu besetzenden Sitze und die mit Nicht-Ratsmitgliedern (Bürgermitglie-
dern) zu besetzenden Sitze sind jeweils gesondert voneinander nach den Regeln des § 71 
Abs. 2 NKomVG zu verteilen. 
 
Die Ausschussbildung umfasst folgende Verfahrensschritte: 
 
1. Festlegung der Zahl der Ausschüsse und der jeweiligen Ausschusssitze 
 
2. Berechnung der auf die Fraktionen oder Gruppen entfallenden Sitze, ggf. Bestimmung durch 

Losentscheid; 
 
3. Benennung der Mitglieder, mit denen die Sitze besetzt werden; 
 
4. Feststellung der Sitzverteilung und der Ausschussbesetzung durch Beschluss  
 
Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, 
sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in den Ausschuss zu entsenden 
(Grundmandat gem. § 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG), sofern nicht ein Mitglied dieser Fraktion oder 
Gruppe bereits stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses ist (z.B. durch Benennung durch eine 
andere Fraktion oder Gruppe, § 71 Abs. 4 Satz 2 NKomVG).  
 
Ratsfrauen und Ratsherren, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in  
einem Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden (Grundmandat gem. § 71 Abs. 4 
Satz 3 NKomVG). 
 
Für Ratsmitglieder in Ausschüssen mit Beschlussrechten nach § 6 der Hauptsatzung der Stadt 
Brauschweig sind Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu benennen. Ist eine Fraktion nur mit ei-
nem Mitglied im Ausschuss vertreten, so kann sie eine zweite Stellvertreterin oder einen zweiten 
Stellvertreter bestimmen (§ 76 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 75 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 NKomVG und § 50 
der Geschäftsordnung). 
 
Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Gruppen in der Reihenfolge der Höchstzahlen 
zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 
3 usw. ergeben. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Ratsvorsitzende zu zie-
hen hat. Die Fraktionen und Gruppen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden aus der Mitte der den Aus-
schüssen angehörenden Ratsfrauen und Ratsherren (§ 71 Abs. 8 NKomVG). 
 
Gemäß § 71 Abs. 10 NKomVG kann der Rat einstimmig ein von den Regelungen des § 71 Abs. 2, 
3, 4, 6 und 8 NKomVG abweichendes Verfahren beschließen.  
 
Die Ausschüsse, für die Vorsitzende und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter zu bestimmen sind, 
werden in der Anlage 4 aufgeführt. Den Vorsitz kann auch die Inhaberin oder der Inhaber eines 
Grundmandates erhalten. Nach § 47 Abs. 2 GO soll ein Ratsmitglied nicht Vorsitzende bzw. Vor-
sitzender von mehr als zwei Ratsausschüssen sein. 
 
Die von den Fraktionen und Gruppen bestimmten Vorsitzenden und deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter bestätigt der Rat durch feststellenden Beschluss (§ 47 Abs. 1 GO). 
 
 
gez. 
 
Dr. Hoffmann 
 
 
Anlagen 
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Anlage 4 


 


 
Ausschüsse nach §§ 71, 73 NKomVG der XVIII. Wahlperiode  
- 1. Nov. 2011 bis 31. Okt. 2016 - 
 
- Ausschussvorsitze - 
 
 Fraktion Vorsitzende/r Fraktion  Stellv. Vorsitzende/r 


 
 
 
1. Ausschuss für Integrations-


fragen 
 
2. Ausschuss für Kultur und  


Wissenschaft 
 


3. Bauausschuss 
 
4. Feuerwehrausschuss 


 
5. Finanz- und Personalaus-


schuss 
 


6. Grünflächenausschuss 
 


7. Jugendhilfeausschuss 
 


8. Planungs- und Umweltaus-
schuss 
 


9. Schulausschuss 
 


10.Sozialausschuss 
 
11.Sportausschuss 


 
12.Wirtschaftsausschuss 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 








Besetzung AfI.docx 


Anlage 3 
 
 


Ausschuss für Integrationsfragen 
 


Zusammensetzung:  11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
   11 Bürgermitglieder (7 Bürgermitglieder werden direkt von den Frak-


tionen benannt, 4 Bürgermitglieder werden aus dem Kreis der von 
den ausländischen Organisationen vorgeschlagenen Personen 
ebenfalls von den Fraktionen benannt) 


 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
  __________________      
 
 
      
 
 
    
 
 
  
 


 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2. Bürgermitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen  BIBS 
 
 
        
 
 
      
 
 
    
 
 
   
 
 
Losentscheid Entsendung Bürgermitglied zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 
 
 
    
 
 







Besetzung AfKW.docx 


 


Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
  5 Bürgermitglieder  
  amtierende/r Stadtheimatpfleger/in 


 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen    BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2. Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
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Bauausschuss 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
     5 Bürgermitglieder  
     vom Vorstand des Behindertenbeirates bestimmte/r Vertreter/in 
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen    BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2.   Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
 
 
        
 
 
      
 
 







Besetzung FwA.docx 


 
 


Feuerwehrausschuss 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
     5 Bürgermitglieder  
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2.  Bürgermitglieder   
  
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
 
 
        
 
 
      
 
 







Besetzung FPA.docx 


 


Finanz- und Personalausschuss 
 
 
Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
 
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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Grünflächenausschuss 
 
Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 


    5 Bürgermitglieder  
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2. Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
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Jugendhilfeausschuss 
 
Zusammensetzung: 
 
I  Stimmberechtigte Mitglieder 
 
a) 9 Mitglieder des Rates der Stadt oder vom Rat gewählte Frauen und Männer, die in der  


Jugendhilfe erfahren sind + 3 Grundmandate  
 
derzeitige Zusammensetzung: 
7 Ratsmitglieder 
2 in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer 
 
9 Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
 


b) 6 Frauen und Männer sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die auf Vorschlag 
der im Bereich des Jugendamtes wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhil-
fe vom Rat gewählt werden 
 
(Vorschläge der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Hälfte der zu wählenden Mitglieder soll von den Trägern der Jugendarbeit 
vorgeschlagen worden sein.) 
 


Die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder einschließlich ihrer Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter sollen Frauen sein. 
 
II. Beratende Mitglieder 
 
Mit beratender Stimme gehören dem Jugendhilfeausschuss nachstehend aufgeführte weite-
re Mitglieder an: 
 
1. die Leiterin oder der Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie 
2. die Stadtjugendreferentin oder der Stadtjugendreferent, 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelischen Kirche, 
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der katholischen Kirche, 
5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde, 
6. eine Lehrkraft, 
7. eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter oder eine Erzieherin oder ein Erzieher aus 


einer Kindertagesstätte, 
8. eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau, 
9. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher, 
10. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugendringes Braunschweig e. V. (JURB), 
11. eine Jugendrichterin oder ein Jugendrichter, 
12. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Polizei, 
13. eine Vertreterin oder ein Vertreter junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 
Die beratenden Mitglieder werden mit Ausnahme der Mitglieder zu Ziffer 1. und 2., die dem 
Jugendhilfeausschuss bereits Kraft Amtes angehören, vom Rat der Stadt gewählt. 
 
Die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder einschließlich ihrer Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter sollen Frauen sein. 
Der Oberbürgermeister nimmt an den Sitzungen des Jugendhilfeausschuss teil, er kann sich 
vertreten lassen. 
 
Besetzung: 
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1. Ratsmitglieder oder Frauen und Männer die in der Jugendhilfe erfahren sind 
 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen    
 
 
       
 
       
       
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)   
 
 
      
 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
   
 
 
   
 (Vertreter/in)   
 
 
 
Grundmandate (mit beratender Stimme) 
 
BIBS  Die Linke.  Piraten 
 
 
      
 
 
      
(Vertreter/in)  Vertreter/in)  Vertreter/in)  
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2. Vertreterinnen und Vertreter der im Bereich des Jugendamtes wirkenden und an-
erkannten Träger der freien Jugendhilfe 


 
CDU  SPD   Bündnis90/ 
     Die Grünen 
 
         
 
 
         
(Vertreter/in)   (Vertreter/in)   (Vertreter/in) 
 
 
       
 
 
      
(Vertreter/in)   (Vertreter/in) 
 
 
    
 
 
    
 (Vertreter/in)    
 
 
3. Mitglieder des Jugendhilfeausschuss mit beratender Stimme 
 
1. eine Vertreterin oder ein Vertreter der evangelischen Kirche 


      


2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der katholischen Kirche 
 
    
 


3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde 


    


4. eine Lehrkraft 
 
    
 


5. eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter oder eine Erzieherin oder ein Erzieher aus 
einer Kindertagesstätte 
 
   
 


6. eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau 
 
   
 


7. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher 
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8. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Jugendringes Braunschweig e. V. (JURB) 
 
   
 


9. eine Jugendrichterin oder ein Jugendrichter 
 
   
 


10. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Polizei 
 
   
 


11. eine Vertreterin oder ein Vertreter junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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Planungs- und Umweltausschuss 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
   5 Bürgermitglieder  


 
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2. Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
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Schulausschuss 
 
Zusammensetzung:  11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 


 8 Bürgermitglieder mit Stimmrecht 
 davon  
 2 Vertreterinnen/Vertreter auf die Gruppe der Lehrkräfte 1),  
 2 Vertreterin/ Vertreter auf die Gruppe der Eltern 2), 
 2 Vertreterinnen/ Vertreter auf die Gruppe Schülerinnen/Schüler 3), 
 1 Vertreterin/ Vertreter auf die Gruppe der Arbeitgeberverbände 4), 
 1 Vertreterin/ Vertreter auf die Gruppe der Arbeitnehmerverbände 5) 


 
Zusammen mit diesen Vertreterinnen bzw. Vertretern soll eine doppelte Anzahl von Ersatz-
mitgliedern vorgeschlagen und berufen werden, die zugleich stellvertretende Mitglieder sind. 
   
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen    BIBS 
 
 
         
 
 
      
 
 
    
 
 
   
 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
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2. Bürgermitglieder 
 
Vertreterinnen bzw. Vertreter Ersatzmitglieder 


(zugleich stellv. Mitglieder) 
1 Gruppe der Lehrkräfte   
 
1.1 


 
____________________________ 


 
1.11 


 
______________________________ 


 (für die allgemein bildenden Schulen)  
1.12 


 
______________________________ 


    
 
1.2 


 
____________________________ 


 
1.21 


 
______________________________ 


 (für die berufsbildenden Schulen)  
1.22 


 
______________________________ 


    
2 Gruppe der Eltern:   
 (für die allgemein bildenden und berufsbil-


denden Schulen) 
  


 
2.1 


 
______________________________ 


 
2.11 


 
______________________________ 


   
2.12 


 
______________________________ 


 
2.2 


 
______________________________ 


 
2.21 


 
______________________________ 


   
2.22 


 
______________________________ 


    
3 Gruppe der Schülerinnen und Schüler   
 
3.1 


 
______________________________ 


 
3.11 


 
______________________________ 


 (für die allgemein bildenden Schulen)  
3.12 


 
______________________________ 


    
 
3.2 


 
______________________________ 


 
3.21 


 
______________________________ 


 (für die berufsbildenden Schulen)  
3.22 


. 
______________________________ 


    
4 Organisationen der Arbeitgeberverbände   
 
4.1 


 
_______________________________ 


 
4.11 


 
______________________________ 


   
4.12 


 
______________________________ 


    
5 Organisationen der Arbeitnehmerverbände   
 
5.1 


 
_______________________________ 


 
5.11 


 
______________________________ 


   
5.12 


 
______________________________ 


 







Besetzung SozA.docx 


  
 


Sozialausschuss 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat  
  5 Bürgermitglieder  
  Vorsitzende/r des Seniorenrates 


 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
 
 
 







Besetzung SozA.docx 


2. Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
 
        
 
 
      
 
 







Besetzung SpA.docx 


 
 


Sportausschuss 
 


Zusammensetzung:   11 Ratsmitglieder + 1.Grundmandat 
  5 Bürgermitglieder  


   Präsident/Präsidentin des Stadtsportbundes 
   Schulsportberater/in 
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen   BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat 


 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
 
 
 







Besetzung SpA.docx 


2. Bürgermitglieder 
 
     Bündnis 90/ 
CDU   SPD  Die Grünen 
 
 
        
 
 
      
 
 
 







Besetzung WA.docx 


 
 


Wirtschaftsausschuss 
 


Zusammensetzung:  11 Ratsmitglieder + 1 Grundmandat 
 1 beratendes Mitglied nach § 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG 


  5 Bürgermitglieder  
 
 
Besetzung: 
 
1. Ratsmitglieder 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen  BIBS 
 
 
           
 
        
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
        
      (Vertreter/in) 
 
      
(Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
    
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
  
 
  
(Vertreter/in) 
 
Losentscheid zwischen den Fraktionen 
 
Die Linke.  Piraten 


   Sitz     Sitz 


   Grundmandat     Grundmandat   beratendes Mitglied nach 


     § 71 Abs. 4 Satz 3 NKomVG: 
 
         Juliane Lehmann  
 
    
(Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
Die Fraktion, auf die der Sitz nicht entfällt ist berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme 
(Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden. 
 
 
 







Besetzung WA.docx 


 
2. Bürgermitglieder 
 
    Bündnis 90/ 
CDU  SPD  Die Grünen 
 
   
      
 
 
    
 
 







Umlegungsausschuss 
 
Zusammensetzung: 
 
A 1 vorsitzendes Mitglied mit Befähigung zum Richteramt 
 1 stellvertretendes vorsitzendes Mitglied  
 
B 1 Mitglied mit Befähigung zum höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 
 1 Stellvertreter/in 
 
C 1 Mitglied mit Befähigung zum höheren technischen Verwaltungsdienst Fachrichtung  


   Hochbau oder Städtebau oder einer der Fachrichtungen Bauingenieurwesen 
1 Stellvertreter/in 


 
D 1 Sachverständige/r für die Grundstückswertermittlung 
 1 Stellvertreter/in 
 
E 3 Ratsmitglieder 
 3 Stellvertreter/innen 
 
Die vier Fachmitglieder (A bis D) der Umlegungsausschüsse werden vom Rat durch Einzel-
wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Das vorsitzende 
Mitglied und die Fachmitglieder (A bis D) dürfen weder dem Rat noch der Verwaltung der 
Stadt angehören.  
Die den Ausschüssen als Ratsmitglieder (E) angehörenden Mitglieder bleiben im Amt bis 
der neue Rat ihre Nachfolge bestimmt hat. Die drei Ratsmitglieder sowie deren Stellvertre-
ter/innen sollten für beide Ausschüsse identisch sein. 
Da die nicht dem Rat angehörenden Fachmitglieder der Umlegungsausschüsse in den Rats-
sitzungen am 17. Juli 2007, 8. Juli 2008, 30. Sept. 2008 und 31. Mai 2011 auf die Dauer von 
5 Jahren berufen wurden, sind diese Mitglieder nicht zu wählen. 
 
 
Besetzung: 
 
Ratsmitglieder (E) *) 
 
CDU   SPD   Bündnis 90/ 
      Die Grünen 
 
 
      
 
 
      
 (Vertreter/in)  (Vertreter/in)  (Vertreter/in) 
 
 
Hinweis: Grundmandate entfallen  
 
*) Die drei Ratsmitglieder sowie deren Stellvertreter/innen sollten für beide Ausschüsse iden-
tisch sein  
 





		1 Besetzung AfI

		2 Besetzung AfKW

		3 Besetzung BA

		4 Besetzung FwA

		5 Besetzung FPA

		6 Besetzung GA

		7 Besetzung JHA

		8 Besetzung PlUA

		9 Besetzung SchA

		10 Besetzung SozA

		11 Besetzung SpA

		12 Besetzung WA

		13 Besetzung UmlA






Übersicht Ausschüsse 


Anlage 1 


 


Ausschüsse nach §§ 71 und 73 NKomVG 
 


XVIII. Wahlperiode 1. November 2011 bis 31. Oktober 2016 
 


 
 
 
1. Ausschuss für Integrationsfragen 


2. Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 


3. Bauausschuss 


4. Feuerwehrausschuss 


5. Finanz- und Personalausschuss 


6. Grünflächenausschuss 


7. Jugendhilfeausschuss 1)  


8. Planungs- und Umweltausschuss 


9. Schulausschuss 1) 


10. Sozialausschuss 


11. Sportausschuss 


12. Wirtschaftsausschuss 


 


 


1) Ausschuss nach § 73 NKomVG 


 








Anlage 5 


 


Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. Nr.31/2010 S.576)  


§ 71 
Ausschüsse der Vertretung  


(1) Die Vertretung kann aus der Mitte der Abgeordneten beratende Ausschüsse bilden.  


(2) 1Die Vertretung legt die Zahl der Sitze in den Ausschüssen fest. 2Die Sitze eines jeden Ausschusses werden ent-
sprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen oder Gruppen zur Mitgliederzahl aller Fraktio-
nen und Gruppen verteilt. 3Dabei erhält jede Fraktion oder Gruppe_ zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze 
Zahlen ergeben. 4Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, 
die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen. 5Bei gleichen Zahlen-
bruchteilen entscheidet das Los. 6Das Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung. 7Die Fraktionen und Gruppen 
benennen die Mitglieder der Ausschüsse.  


(3) 1Gehören einer Fraktion oder Gruppe mehr als die Hälfte der Abgeordneten an, so stehen ihr mehr als die Hälfte 
der im Ausschuss insgesamt zu vergebenden Sitze zu. 2Ist dies nach Absatz 2 Sätze 2 bis 6 nicht gewährleistet, so 
sind die nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von Absatz 2 Sätze 4 bis 6 zu verteilen. 3In diesem 
Fall wird zunächst der in Satz 1 genannten Fraktion oder Gruppe ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu 
vergebenden Sitze ist Absatz 2 Sätze 4 bis 6 anzuwenden.  


(4) 1Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung nach den Absätzen 2 und 3 in einem Ausschuss kein Sitz 
entfallen ist, sind berechtigt, in den Ausschuss ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden. 2Dies gilt 
nicht, wenn ein Mitglied dieser Fraktion oder Gruppe bereits stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses ist. 
3Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in einem Ausschuss ihrer Wahl bera-
tendes Mitglied zu werden, wenn sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschusses sind.  


(5) Die Vertretung stellt die sich nach den Absätzen 2, 3 und 4 ergebende Sitzverteilung und die Ausschussbesetzung 
durch Beschluss fest.  


(6) Hat die Vertretung in anderen Fällen mehrere unbesoldete Stellen gleicher Art zu besetzen oder ihre Besetzung 
vorzuschlagen, so sind die Absätze 2, 3 und 5 entsprechend anzuwenden.  


(7) 1Die Vertretung kann beschließen, dass neben Abgeordneten andere Personen, zum Beispiel Mitglieder von kom-
munalen Beiräten, jedoch nicht Beschäftigte der Kommune, Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 werden; die 
Absätze 2, 3, 5 und 10 sind entsprechend anzuwenden. 2Mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder sollen Ab-
geordnete sein. 3Ausschussmitglieder, die nicht der Vertretung angehören, haben kein Stimmrecht. 4Im Übrigen sind 
auf sie die §§ 54 und 55 anzuwenden; eine Entschädigung kann jedoch, soweit sie pauschal gewährt wird, nur als 
Sitzungsgeld gezahlt werden.  


(8) 1Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Gruppen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die 
sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. 2Bei gleichen 
Höchstzahlen entscheidet das Los. 3Das Los zieht die oder der Vorsitzende der Vertretung. 4Die Fraktionen und Grup-
pen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen 
die Vorsitzenden aus der Mitte der Abgeordneten, die den Ausschüssen angehören.  


(9) 1Ausschüsse können von der Vertretung jederzeit aufgelöst und neu gebildet werden. 2Ein Ausschuss muss neu 
besetzt werden, wenn seine Zusammensetzung nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen und Gruppen der 
Vertretung entspricht und ein Antrag auf Neubesetzung gestellt wird. 3Fraktionen und Gruppen können von ihnen be-
nannte Ausschussmitglieder  


1. aus einem Ausschuss abberufen und durch andere Ausschussmitglieder ersetzen oder  


2. durch andere Ausschussmitglieder ersetzen, wenn die Mitgliedschaft des Ausschussmitglieds in der Ver-
tretung endet oder wenn es auf die Mitgliedschaft im Ausschuss verzichtet;  


Absatz 5 gilt entsprechend. 4Die Sätze 2 und 3 gelten für die Besetzung der in Absatz 6 genannten Stellen entspre-
chend.  



http://www.schure.de/change/20300/gv10,31,576.htm





Anlage 5 


 


(10) Die Vertretung kann einstimmig ein von den Regelungen der Absätze 2, 3, 4, 6 und 8 abweichendes Verfahren 
beschließen.  


§ 73 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften  


1Die §§ 71 und 72 sind auf Ausschüsse der Kommune anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, 
soweit diese die Zusammensetzung, die Bildung, die Auflösung, den Vorsitz oder das Verfahren nicht regeln. 2Die nicht 
der Vertretung angehörenden Mitglieder solcher Ausschüsse haben Stimmrecht, soweit sich aus den besonderen 
Rechtsvorschriften nichts anderes ergibt.  


 








 


Ausschuss für Integrationsfragen.docx 


Anlage 2 
 
 
Ausschuss für Integrationsfragen 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder; 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
11 Bürgermitglieder 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung 0500 Sozialreferat 
   
Aufgaben  
 


1. Empfehlungen zu Fragen, welche die in der Stadt Braunschweig woh-
nenden Ausländerinnen und Ausländer allgemein betreffen und die 
zum eigenen Wirkungskreis der Stadt Braunschweig gehören 


2. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
3. Empfehlungen zur Festlegung des Produktangebotes des Referatsbe-


reiches 0500 Sozialreferat 
4. Empfehlungen zur Strategischen Planung des Referatsbereiches so-


wie produktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 
5. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen auf 


Produkte und Leistungen innerhalb des Referatsbudgets 
6. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Referatsentwicklung 
 


 







Ausschuss für Kultur und Wissenschaft.docx 


 
 
 
Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder; 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5 Bürgermitglieder 
amtierende/r Stadtheimatpfleger/in 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung FB 41 Kultur 
  
Aufgaben  
 


1. Beratung in kulturellen Angelegenheiten der Stadt einschl. der Ge-
meinschaftseinrichtungen, Empfehlungen bei der Vergabe von Kunst- 
und Kulturpreisen, Kunst im öffentlichen Raum, Einrichtung von Fest-
plätzen, neue Medien  


2. Beratung von Themen aus dem Bereich Wissenschaft (wie z.B. Stadt 
der Wissenschaft) 


3. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
4. Empfehlung zur Festlegung des Produktangebotes des Fachbereiches 


41 Kultur und der Referate 0412 Stadtbibliothek, 0413 Städtisches Mu-
seum, 0414 Wissenschaft und Stadtarchiv 


5. Empfehlung zur Strategischen Planung des Fachbereiches und der 
Referate sowie produktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 


6. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen auf 
Produkte und Leistungen innerhalb des Fachbereichsbudgets 


7. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Fachbereichs-
/Referatsentwicklung 


  
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
a) Grundsatzbeschlüsse über die Realisierung kultureller Eigenveranstal-


tungen mit überbezirklicher Bedeutung 
b) Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen zur Kulturförderung   
c) Beschlüsse über Zuerkennung, Verlängerung oder Aberkennung der 


Ehrengrabeigenschaft für Ruhestätten verdienter Persönlichkeiten 
 


 
 











Feuerwehrausschuss.docx 


 
 
Feuerwehrausschuss  
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5 Bürgermitglieder 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung Fachbereich 37 Feuerwehr 
  
Aufgaben  
 


Beratung 
1. im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, in der Hilfeleistung, 


im Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Grundsatzangelegenhei-
ten der Gefahrenabwehr (GAL) für Großschadensfälle, außergewöhnli-
che Ereignisse und Katastrophen 


2. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
3. von Empfehlungen zur Festlegung der Produktangebote des Fachbe-


reiches 37 Feuerwehr 
4. Empfehlungen zur Strategischen Planung des Fachbereiches 37 sowie 


produktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 
5. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen auf 


Produkte und Leistungen innerhalb des /Fachbereichsbudgets 
6. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zu den Fachbereichsent-


wicklungen 
 


  
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
Auftragsvergaben für feuerwehrtechnisches Gerät und Fahrzeugbeschaf-
fung 
 


 







Finanz und Personalausschuss.docx 


 
 
Finanz- und Personalausschuss 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung FB 20 Finanzen 
  
Aufgaben  Mitwirkung und Beratung bei: 


1. dem Erlass der Haushalts- einschl. evtl. Nachtragshaushaltssatzungen 
2. der strategischen Planung für die Gesamtstadt, der Festlegung der stra-


tegischen Ziele und der Aufstellung des Produkthaushalts 
3. der Festsetzung des Investitionsprogramms und der Aufstellung der 


mittelfristigen Finanzplanung, der Leistung von über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben sowie von überplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen 


4. gesamtstädtischen Budgetierungsangelegenheiten, u. a. Verteilung des 
Budgets auf die Fachbereiche, Verwendung freiwerdender Mittel durch 
Aufgabenwegfälle und Nachfragerückgänge 


5. der Aufnahme von Krediten, der Übernahme von Bürgschaften und der 
Begründung von Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich Kreditver-
pflichtungen gleichkommen 


6. der Gewährung von Darlehen und Aufwendungszuschüssen, insbeson-
dere zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaues 


7. den durch den Rat der Stadt festzusetzenden öffentlichen Abgaben 
(Gebühren, Beiträge, Steuern) und Entgelten 


8. dem Beschluss über die Jahresrechnung sowie über die Entlastung des 
Oberbürgermeisters 


9. der Mitgliedschaft in kommunalen Zusammenschlüssen; insbesondere 
der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen 


10. allen grundsätzlichen Finanzfragen der Stadt, ihren Gesellschaften so-
wie ihren Kapitalbeteiligungen, insbesondere in allen Angelegenheiten, 
die über den planmäßigen Haushaltsvollzug und das Investitionspro-
gramm hinausgehen 


11. der Erteilung von Prüfungsaufträgen an das Rechnungsprüfungsamt 
oder an Prüfungsgesellschaften und Beratungsunternehmen und der 
Auswertung von Prüfungsberichten des Rechnungsprüfungsamtes, von 
Prüfgesellschaften und Beratungsunternehmen sowie des Kommunal-
prüfungsamtes 


12. Grundstücksangelegenheiten 
13. Empfehlungen in Personalangelegenheiten, in Stellenplanangelegen-


heiten sowie in IT-Angelegenheiten ohne Städt. Klinikum 
14. Empfehlung zur Festlegung des Produktangebotes der Fachbereiche 


• 10 Zentrale Dienste 
• 20 Finanzen 


15. Empfehlung zur Strategischen Planung der Fachbereiche sowie pro-
duktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 


16. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen auf 
Produkte und Leistungen innerhalb des Fachbereichsbudgets 


17. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Fachbereichsentwick-
lung 


18. Berichtswesen zur gesamtstädtischen Entwicklung 
 
 
 











Grünflächenausschuss.docx 


 
 
 
Grünflächenausschuss 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder; 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5 Bürgermitglieder 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung FB 67 Stadtgrün und Sport 
  
Aufgaben  Beratung von 


1. Maßnahmen in städtischen Grünanlagen und Erholungsgebieten (einschl. 
Spiel- und Sportplätze 


2. Angelegenheiten der städtischen Friedhöfe und der Feuerbestattungsan-
lage 


3. Angelegenheiten des Kleingartenwesens 
4. Angelegenheiten der Landwirtschaft 
5. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
6. Empfehlung zur Festlegung der Produktangebote des Fachbereiches 67 


Stadtgrün und Sport 
7. Empfehlungen zur Strategischen Planung des Fachbereiches sowie pro-


duktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 
10. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen auf 


Produkte und Leistungen innerhalb der Fachbereichsbudgets 
11. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Fachbereichsentwicklung 


  
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
Beschlussfassung über Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
und Kleingartenanlagen 
 


 











Planungs und Umweltausschuss.docx 


 
Planungs- und Umweltausschuss 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder;  


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5 Bürgermitglieder 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung Ref. 0600 Baureferat 
  
Aufgaben  Beratung  


1. von Bauleitplänen einschließlich Gestaltungsvorschriften, Vorhaben- 
und Erschließungsplänen, Aufstellungsbeschlüssen 


2. von Grünordnungsplanung 
3. von Veränderungssperren, Rahmenplänen, Sektoralplänen 
4. der Anordnung von Umlegungsverfahren 
5. der Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens 
6. von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 
7. von Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanungen  
8. von Verkehrsplanungen 
9. von städtebaulich bedeutsamen Projekten und städtebaulichen Wett-


bewerben 
10. der Gewährung von städtischen Wohnungsbauförderungsmitteln 
11. über Baulückenschließungen einschließlich Förderung, 
12. von Sanierungssatzungen 
13. von Angelegenheiten der Stadterneuerung einschl. Programmteil „So-


ziale Stadt“, des Erwerbs, Verkaufs und Tauschs von Grundstücken in 
Sanierungsgebieten 


14. von Widerspruchsangelegenheiten in sanierungsrechtlichen Verfahren 
15. über den Abschluss von Sanierungsverträgen zur Durchführung von 


Ordnungs-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
16. über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen. 
17. über Fragen der Umwelt, der Umweltvorsorge und –planung 
18. über Klimaschutz und Energieeinsparung 
19. über Gewässerschutz, Untergrundverunreinigungen/Altlasten, Abfall-


problematik, Immissions- und Lärmschutz 
20. über Natur- und Landschaftsschutz 
21. über Straßenbenennungen, die nicht ausschließlich in einem Stadtbe-


zirk liegen 
22. über Empfehlungen zur Festlegung des Produktangebotes des Fachbe-


reiches 61 Stadtplanung und Umweltschutz ohne Abt. Umweltschutz 
und des Referates 0630 


22. über Empfehlungen zur Strategischen Planung des Fachbereiches und 
des Referates sowie produktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 


23. über Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressour-
cen auf Produkte und Leistungen innerhalb des Fachbereichs- bzw. Re-
feratsbudgets 


24. über Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Fachbereichs 
bzw. Referatsentwicklung 


25. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
 
 
 
 
 
 







Planungs und Umweltausschuss.docx 


  
 
 
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
a) Beschlüsse über Planungen von Straßen- bzw. Brückenbaumaßnah-


men 
b) Zustimmung zu städtischen Stellungnahmen in Planfeststellungsverfah-


ren 
c) Planfeststellungsbeschlüsse der Stadt 
d) Zustimmung zum Abschluss städtebaulicher Verträge/ 


Erschließungsverträge 
 
 


 











Sozialausschuss.docx 


 
 
 
Sozialausschuss 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder;  


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5 Bürgermitglieder 
die/der Vorsitzende des Seniorenrates 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung FB 50 Soziales und Gesundheit 
  
Aufgaben 
 


1. Beratung in sozial-, gesundheits- und wohnungspolitischen Angele-
genheiten, Anhörung vor dem Erlass allgemeiner Verwaltungsvor-
schriften 


2. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
3. Empfehlungen zur Festlegung des Produktangebotes des Fachberei-


ches 50 Soziales und Gesundheit 
4. Empfehlungen zur Strategischen Planung des Fachbereiches sowie 


produktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 
5. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen 


auf Produkte und Leistungen innerhalb des Fachbereichsbudgets  
6. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Fachbereichsent-


wicklung  
 


  
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich des 
Fachbereichs Soziales und Gesundheit 
 


 











Wirtschaftsausschuss.docx 


 
 
 
Wirtschaftsausschuss 
 
Mitglieder: 11 Ratsmitglieder; 


 
mit beratender Stimme: 
1 Ratsmitglied (Grundmandat) 
5  Bürgermitglieder 
 


Besonderheiten:  
Geschäftsführung 0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat 
  
Aufgaben Beratung in Angelegenheiten der 


1. Wirtschafts- und Investitionsförderung, ausgenommen Förderungen 
nach dem StBauFG, 


2. Infrastrukturpolitik,  
3. des Fremdenverkehrs und der Stadtwerbung, des Ausstellungs- und 


des Kongresswesens, der Messen und der Märkte. 
4. Mitwirkung bei der Beratung von Gebühren-/Entgeltsatzungen 
5.   Empfehlungen zur Festlegung des Produktangebotes der Stabsstelle 


0800 Wirtschaftsdezernat 
6. Empfehlungen zur Strategischen Planung der Stabsstelle sowie pro-


duktbezogene Ziel- und Maßnahmenplanung 
7. Empfehlungen zum Produkthaushalt mit Verteilung der Ressourcen 


auf Produkte und Leistungen innerhalb des Budgets 
8. Empfehlungen aufgrund des Berichtswesens zur Entwicklung der 


Stabsstelle 
 


   
Beschlusskompetenz gem. § 6 Hauptsatzung: 
 
Beschlüsse über die Gewährung von Zuwendungen gemäß der KMU-
Richtlinie der Stadt Braunschweig zur Förderung von Investitionen in Un-
ternehmen 
 


 







Umlegungsausschüsse I und II 1) 


 
 
Mitglieder: Vorsitzender 


3 Fachmitglieder 
3 Ratsmitglieder 
 


Besonderheiten: § 46 BauGB i. V. m. der Nds. Verordnung zur Durchführung des BauGB 
(DVO-BauGB) 
 


Geschäftsführung FB 61 Stadtplanung und Umweltschutz 
  
Aufgaben 
 
 


Gemäß § 3 der DVO-BauGB sind für die Durchführung der Umlegung von 
der Gemeinde Umlegungsausschüsse zu bilden. Der Umlegungsaus-
schuss übt die Befugnisse der Umlegungsstelle (Gemeinde) aus.  
 
Zuständigkeitsbereich: 
 
Der Umlegungsausschuss I ist für die Durchführung der Umlegungsver-
fahren in der Stadt Braunschweig mit Ausnahme des Bereichs für den 
Bebauungsplan „Interkommunales Gewerbegebiet Waller See-
Braunschweig“ zuständig. 
 
Der Umlegungsausschuss II ist gemäß der interkommunalen Vereinba-
rung mit der Gemeinde Schwülper für die Durchführung des Umlegungs-
verfahrens für den Bereich des Bebauungsplanes „Interkommunales Ge-
werbegebiet Waller See-Braunschweig“ zuständig. 
 


 


1) Ausschüsse gem. § 73 NKomVG. 
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